
- 1 - 

Anlage 2 zu Drucksache Nr.               / 2005 
 
 
186. Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan; 
Bereich: Kronsberg / Möbelfachmarkt "IKEA" 
 
 
Ergebnis der Beteiligung der Träger öffentlicher Be lange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
sowie der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 
(in der bis zum 20.07.2004 geltenden Fassung) 
 
Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Nachbargemeinden wurde mit An-
schreiben vom 26.10.2004 bis zum 03.12.2004 durchgeführt. 
 
 
Zusammenfassung der Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens: 
 
Im wesentlichen beziehen sich die kritischen Stellungnahmen  - insbesondere vorgebracht 
von den Städten Laatzen, Lehrte und Sehnde - auf folgende Punkte: 

• Der mit dem 4. Änderungsverfahren zum RROP 1996 (Regionales Einzelhandelskon-
zept) erzielte kommunale Konsens werde verlassen. 

• Angesichts der geplanten Größenordnung für innenstadtrelevante Randsortimente wer-
den trotz gegenteiliger Einschätzung des Einzelhandelsgutachtens erhebliche nachteilige 
Auswirkungen auf vorhandene oder in der Entwicklung befindliche Einzelhandelsstruktu-
ren befürchtet, selbst wenn die Kaufkraftabflüsse deutlich unter den als kritisch geltenden 
10 % liegen. 

• Die Einzelfallbetrachtung der Auswirkungen des konkreten Ansiedlungsvorhabens wird 
als unzureichend beurteilt, es wird vielmehr eine summarische Betrachtung mit weiteren 
konkreten Einzelhandelsgroßprojekten am Fachmarktstandort Altwarmbüchen gefordert. 

• Mit dem Ansiedlungsprojekt IKEA wird in Abweichung von der bisher auch von der LHH 
vertretenen Linie die Entstehung eines Fachmarktzentrums im Bereich des EXPO Parks 
Hannover befürchtet. 

• Die verkehrlichen Auswirkungen auf die Nachbarstadt Laatzen sind unzureichend in die 
Verkehrsuntersuchung eingestellt worden. 

 
 
Die vorstehend aufgeführten Kritikpunkte betreffen grundsätzliche Fragestellungen, die sämt-
lich Gegenstand auch des, der kommunalen Bauleitplanung übergeordneten 10. Änderungs-
verfahrens zum RROP 1996 sind und über die auf jener Ebene entschieden wird. Die Bau-
leitplanung hat sich gemäß § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumordnung anzupassen. 
Das Ergebnis des Beteiligungsverfahrens zur Änderung des RROP ist zu beachten. Darüber 
hinaus gehend besteht weder ein Abwägungsspielraum noch eine zusätzliche Abwägungs-
erheblichkeit auf der Ebene der kommunalen Bauleitplanung.  
 
Das Ergebnis des Beteiligungsverfahrens zum 10. Änderungsverfahren zum RROP 1996 ist 
in der Begründung zum Entwurf der 186. Änderung des Flächennutzungsplanes unter Ab-
schnitt 3.1 ausführlich dargestellt worden. 
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Das Beteiligungsergebnis im Einzelnen in Stichworten: 
 
Nr. Beteiligte Schr. v. Inhalt Anmerkungen 
 BezReg Hannover --- --- --- 
 Region Hannover --- --- Eine Stellungnahme zur Ü-

bereinstimmung mit den Zie-
len der Regionalplanung war 
wegen des noch nicht abge-
schlossenen Verfahrens zur 
Änderung des RROP nicht 
möglich. 

3 Garbsen 26.11.04 • Abschluss des 10. 
Änd.-Verf. zum RROP 
1996 abwarten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Einbeziehung der Stra-

ße der Nationen in den 
Änd.-Bereich ist nicht 
nachvollziehbar. 

Das erfolgreich abgeschlos-
sene Änderungsverfahren 
zum RROP ist Vorausset-
zung für den Feststellungs-
beschluss zum 186. Ände-
rungsverfahren. Nach dem 
Ergebnis des Erörterungs-
termins zum RROP-
Änderungsverfahren am 
10.02.2005 ist mit einem po-
sitiven Abschluss zu rech-
nen. 
 
Die Einbeziehung der Straße 
der Nationen erfolgt wie bis-
her in der Maßstäblichkeit 
des F-Planes. Eine planeri-
sche Absicht ist damit nicht 
verbunden. Die parzellenge-
naue Abgrenzung erfolgt in 
der verbindlichen Bauleitpla-
nung. Der Geltungsbereich 
des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 1678 
endet auf der Westseite der 
Straße der Nationen. 

16 Langenhagen 02.12.04 keine Bedenken wird zur Kenntnis genom-
men 

17 Isernhagen 13.12.04 Adäquat zur Ansiedlung 
IKEA sollte auch für andere 
Standorte ein Randsorti-
mentenanteil von 20% zu-
gelassen werden. 

Die Forderung richtet sich an 
die Landesplanungsbehör-
den und ist keine Angele-
genheit der kommunalen 
Bauleitplanung. Ergänzend 
ist hinzuweisen darauf, dass 
das für den Fachmarkt-
standort Lahe-
Altwarmbüchen durchgeführ-
te 7. Änderungsverfahren 
zum RROP 1996 den Be-
dürfnissen des dortigen 
Vorhabenträgers entspricht. 

8 Lehrte 21.12.04 • Die Entstehung eines 
Fachmarktstandortes 
von nicht erkennbarer 
Größenordnung wird 
befürchtet, dessen 
Realisierung das Reg. 
Einzelhandelskonzept 
ad absurdum führen 
würde. 

Diese Frage wird im Rah-
men des Änderungsverfah-
rens zum RROP entschie-
den. Eine Absicht der LHH, 
eine neue Fachmarktagglo-
meration im Zusammenhang 
mit der Nachnutzung des 
ehemaligen EXPO-Geländes 
zu entwickeln, besteht nicht. 
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• Die Argumentation, das 

Oberzentrum Hannover 
sei vergleichsweise 
schlecht mit Möbel- und 
Einrichtungsbedarf 
ausgestattet, ist nicht 
nachvollziehbar vor 
dem Hintergrund der 
vorhandenen Anbieter 
in unmittelbarer Stadt-
nähe. 

 
 
 
 
 
• Die Größenordnung der 

Randsortimente wird 
abgelehnt, da auch in 
Hannover an abge-
stimmten Standorten 
genügend Flächen zur 
Verfügung stehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Die Bemühungen Lehr-

tes zur Förderung in-
nerstädtischen Einzel-
handels werden konter-
kariert. 

 
• Die raumordnerische 

Einzelfallbetrachtung 
wird kritisiert. 

 
 
• Das Einzelhandelsgut-

achten weist Mängel 
hinsichtlich der Abgren-
zung des Einzugsberei-
ches, der Darstellung, 
dass IKEA-Kunden auf 
das spezielle Angebot 
fixiert seien, und des 
Fehlens von Aussagen, 
welche Auswirkungen 
alternativ bei Ansied-
lung anderer Anbieter 
zu erwarten wären. Au-
ßerdem ist die Entwick-
lung auf dem Gelände 
der Zuckerfabrik nicht 
berücksichtigt worden. 

 
Auf das Einzelhandelsgut-
achten als Grundlage des 
10. Änderungsverfahrens 
zum RROP und auf dessen 
Berücksichtigung in diesem 
Rahmen wird verwiesen. Die 
Aussage des Gutachtens 
bezieht sich auf die Tatsa-
che, dass im Stadtgebiet 
Hannover nur wenige Mö-
belanbieter ansässig sind 
und daher das Oberzentrum 
bisher weitgehend auf eine 
Versorgung "von außen" an-
gewiesen ist. 
 
Auf das Ergebnis des Betei-
ligungsverfahrens zum 10. 
Änderungsverfahren zum 
RROP 1996 wird verwiesen. 
Ferner ist darauf hinzuwei-
sen, dass nicht ohne Not die 
geltende Grundlage des 
RROP verlassen wird. 
Standortalternativen, an de-
nen eine Übereinstimmung 
mit dem RROP gegeben wä-
ren, sind untersucht worden, 
mussten aber aufgrund der 
Anforderungen des Unter-
nehmens verworfen werden. 
 
Auf das Ergebnis des Betei-
ligungsverfahrens zum 10. 
Änderungsverfahren zum 
RROP 1996 wird verwiesen. 
 
 
Auf das Ergebnis des Betei-
ligungsverfahrens zum 10. 
Änderungsverfahren zum 
RROP 1996 wird verwiesen. 
 
Auf das Ergebnis des Betei-
ligungsverfahrens zum 10. 
Änderungsverfahren zum 
RROP 1996 wird verwiesen. 
 
Die Abgrenzung des Ein-
zugsgebietes ist beeinflusst 
vom Bekanntheitsgrad des 
Einrichtungshauses, von den 
Erfahrungen der Anfahrts-
entfernungen und der Abde-
ckung durch vorhandene I-
KEA-Einrichtungshäuser. 
Das IKEA-typische Einzugs-
gebiet kann auch deshalb 
genau belegt werden, weil 
das Unternehmen die Kun-
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denherkunft erfasst. 
 

6 Sehnde 17.12.04 • Die Stadt Sehnde trägt 
schwere Bedenken vor. 

• Die Basis der 4. Änd. 
des RROP werde ver-
lassen. Sehnde sieht 
eine Ungleichbehand-
lung gegenüber der 9. 
Änd. des RROP (Ki-
bek). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Keine Einzelfall- son-

dern summarische 
raumordnerische Be-
trachtung ist erforder-
lich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Auf das Ergebnis des Betei-
ligungsverfahrens zum 10. 
Änderungsverfahren zum 
RROP 1996 wird verwiesen. 
 
Das regionale Einzelhan-
delskonzept ist auch nach 
Einschätzung der Region 
kein statisches Planungsin-
strument, bietet jedoch ge-
genüber der früheren unkon-
trollierbaren Einzelfallbeur-
teilung den Vorteil, die Ab-
weichungen von der verbind-
lichen Basis über ein formel-
les raumordnerisches Ver-
fahren zu steuern. Das be-
legt das jetzige Verfahren 
und bereits durchgeführte 
Verfahren zu Standorten in 
Garbsen-Havelse und Lahe-
Altwarmbüchen - wie auch 
zum immerhin eingeleiteten 
Verfahren zur Ansiedlung 
von Teppich-Kibek in Sehn-
de. Diese Ansiedlung ist 
nicht zustande gekommen, 
weil der Investor sich für ei-
nen anderen, bereits raum-
ordnungsrechtlich abgesi-
cherten Standort entschie-
den hatte. 
 
Auf das Ergebnis des Betei-
ligungsverfahrens zum 10. 
Änderungsverfahren zum 
RROP 1996 wird verwiesen. 
 
Aufgrund der Forderung ei-
niger Beteiligter im 10. Ände-
rungsverfahren zum RROP 
wurde in einer ergänzenden 
Betrachtung die gemeinsa-
men Auswirkungen der An-
siedlung IKEA und der Um-
strukturierung des Fach-
marktstandortes Lahe-
Altwarmbüchen untersucht. 
Danach wird in den innen-
stadtrelevanten Sortimenten 
Heimtextilien, Haushaltswa-
ren und Geschenkartikel der 
kritische Wert von 10 % nicht 
erreicht (der erwartete Ma-
ximalwert liegt bei 7 %). 
Aufgrund fehlender Datenla-
ge bzgl. der Bewertung des 
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• Weitere Einzelhandels-

entwicklung auf dem 
EXPO-Gelände ist zu 
befürchten. 

 
 
 
 
 
 
 
• Anstrengungen Sehn-

des zur Aufrechterhal-
tung einer angemesse-
nen Versorgungsstruk-
tur werden konterka-
riert. 

 
• Ausgeglichene Versor-

gungsstrukturen wer-
den trotz Umsatzverlust 
<10% bis zur Existenz-
bedrohung gefährdet. 

Standortes Lahe-
Altwarmbüchen konnte die 
summarische Betrachtung 
auch für Sehnde noch nicht 
vorgenommen werden. Ge-
mäß mündlich im Erörte-
rungstermin zum Ände-
rungsverfahren des RROP 
vorgetragener Einschätzung 
kann aufgrund der unter-
suchten Auswirkungen da-
von ausgegangen werden, 
dass diese im Bereich von 
etwa 4 - 6 % Kaufkraftum-
verteilung in den kritischen 
Sortimenten unterhalb der 
städtebaulichen Erheblich-
keitsschwelle liegen. 
 
Eine Absicht der LHH, eine 
neue Fachmarktagglomera-
tion im Zusammenhang mit 
der Nachnutzung des ehe-
maligen EXPO-Geländes zu 
entwickeln, besteht nicht. 
Auf das Ergebnis des Betei-
ligungsverfahrens zum 10. 
Änderungsverfahren zum 
RROP 1996 wird verwiesen. 
 
Auf das Ergebnis des Betei-
ligungsverfahrens zum 10. 
Änderungsverfahren zum 
RROP 1996 wird verwiesen. 
 
 
 
Auf das Ergebnis des Betei-
ligungsverfahrens zum 10. 
Änderungsverfahren zum 
RROP 1996 wird verwiesen. 
 
Gemäß Einzelhandelsgut-
achten und nach dem Stand 
der raumordnungsrechtli-
chen Verfahren sind erhebli-
che nachteilige Auswirkun-
gen auf bestehende Versor-
gungsstrukturen im Einzugs-
bereich angesichts der Be-
sonderheit der Verkaufsform 
und der Sortimentsgestal-
tung nicht zu erwarten. 
Kaufkraftabflüsse aus beste-
henden Einzelhandelsstand-
orten liegen unter der kriti-
schen Marke von 10 % und 
sind somit dem normalen 
Wettbewerb zuzurechnen. 
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11 Laatzen 02.12.04 • Stellungnahme erfolgt 
vorbehaltlich des noch 
ausstehenden Ratsbe-
schlusses. 

 
• Auswirkungen des 

Randsortiments auf 
Einzelhandelsstruktur 
Laatzens sind zu be-
fürchten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Es besteht Kritik an der 

Abgrenzung der Aus-
wirkungsbereiche im 
Einzelhandelsgutachten 
und den daraus ge-
wonnenen Schlussfol-
gerungen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Aussagen über die un-

mittelbaren Auswirkun-
gen auf Laatzen fehlen, 
daher bestehen erheb-
liche Bedenken. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Auf das Ergebnis des Betei-
ligungsverfahrens zum 10. 
Änderungsverfahren zum 
RROP 1996 wird verwiesen. 
 
Gemäß Einzelhandelsgut-
achten und nach dem Stand 
der raumordnungsrechtli-
chen Verfahren sind erhebli-
che nachteilige Auswirkun-
gen auf bestehende Versor-
gungsstrukturen im Einzugs-
bereich angesichts der Be-
sonderheit der Verkaufsform 
und der Sortimentsgestal-
tung nicht zu erwarten. Die-
se Aussage gilt auch für die 
mit einem ergänzenden Gut-
achten untersuchten Auswir-
kungen auf Laatzen. Kauf-
kraftabflüsse aus bestehen-
den Einzelhandelsstandorten 
liegen unter der kritischen 
Marke von 10 % und sind 
somit dem normalen Wett-
bewerb zuzurechnen. 
 
Auf das Ergebnis des Betei-
ligungsverfahrens zum 10. 
Änderungsverfahren zum 
RROP 1996 wird verwiesen. 
 
Die Abgrenzung des Ein-
zugsgebietes ist beeinflusst 
vom Bekanntheitsgrad des 
Einrichtungshauses, von den 
Erfahrungen der Anfahrts-
entfernungen und der Abde-
ckung durch vorhandene I-
KEA-Einrichtungshäuser. 
Das IKEA-typische Einzugs-
gebiet kann auch deshalb 
genau belegt werden, weil 
das Unternehmen die Kun-
denherkunft erfasst. 
 
 
In einer Ergänzung zum Ein-
zelhandelsgutachten sind die 
spezifischen Auswirkungen 
auf Laatzen untersucht wor-
den. Der Gutachter kommt 
zu der Feststellung, dass 
sich aus den errechneten 
Umsatzumverteilungseffek-
ten gegenüber der Stadt 
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• Die Erhöhung der Ver-

kehrsbelastung auf den 
Zubringerstraßen wur-
de nicht untersucht und 
ist nachzuliefern. Auch 
aus diesem Grund be-
stehen erhebliche Be-
denken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Angeregt wird eine 

Trassenfreihaltung für 

Laatzen keine wesentlichen 
städtebaulichen Auswirkun-
gen auf innerstädtische Ein-
kaufslagen und v.a. das Lei-
ne-Center ableiten lassen. 
 
Auf das Ergebnis des Betei-
ligungsverfahrens zum 10. 
Änderungsverfahren zum 
RROP 1996 wird verwiesen. 
 
Der Forderung der Stadt 
Laatzen nach einer ergän-
zenden Untersuchung der 
verkehrlichen Auswirkungen 
auf ihr Stadtgebiet ist Rech-
nung getragen worden. Die 
Ergebnisse wurden im Rah-
men des Erörterungstermins 
zum 10. Änderungsverfahren 
des RROP 1996 vorgestellt. 
Danach zeigt sich nach der 
Auswertung des Verkehrs-
modells anhand von 28 
Querschnitten, dass die be-
fürchteten hohen Verkehrs-
zunahmen bedingt durch ein 
IKEA-Einrichtungshaus am 
EXPO-Ost-Gelände nicht 
nachgewiesen werden kön-
nen. Die relativen Zunahmen 
zwischen der Prognose 2006 
ohne bzw. mit einem IKEA-
Einrichtungshaus betragen 1 
bis maximal 11 % (mit Aus-
nahme der L402, Quer-
schnitt 12). Die maßgeben-
den absoluten und relativen 
Zunahmen mit + 9 % bis + 
11 % finden auf dem Bun-
desfernstraßennetz statt. In 
der Stadt Laatzen liegen die 
Zunahmen zwischen + 1 % 
und + 5 % (mit Ausnahme 
der Karlsruher Straße + 6,5 
%). Eine erste Einschätzung 
ergibt dort eine auch dann 
noch befriedigende Ver-
kehrsqualität. In der Stadt 
Laatzen werden demnach 
vergleichsweise geringe Zu-
nahmen im Tagesverkehr 
auftreten. In Folge der zeitli-
chen Verteilung der Verkeh-
re sind voraussichtlich auch 
keine Einschränkungen in 
der Verkehrsqualität zu er-
warten. 
 
Die 186. Änderung des F-
Planes berührt eine Trassen-
freihaltung nicht. Im übrigen 
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die Verlängerung der 
Stadtbahnlinie D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Für den nachfolgenden 

B-Plan wird die beson-
dere Darstellung der 
Belange der Ableitung 
des Oberflächenwas-
sers eingefordert. 

entspricht die Trassenfreihal-
tung auch der, von der LHH 
in ihrer Stellungnahme zum 
Entwurf des RROP 2005 
vorgetragenen und von der 
Regionsverwaltung zur Be-
rücksichtigung vorgeschla-
genen Anregung. 
 
 
Wird im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung 
berücksichtigt. 

 Hemmingen --- --- --- 
 Ronnenberg --- --- --- 
 Gehrden --- --- --- 
 Seelze --- --- --- 
15 Polizeidirektion 01.12.04 • Vorschläge des Ver-

kehrsgutachtens zur 
Änderung der Ver-
kehrsführung sind un-
verzichtbar. 

• Überprüfung der Vor-
schläge zur veränder-
ten Verkehrsführung 
am Knotenpunkt A ist 
erforderlich. 

• Verkehrsabwicklung 
bzgl. IKEA-Parkhaus ist 
unberücksichtigt geblie-
ben, ist aber insbeson-
dere zu Messezeiten 
relevant. Probleme bei 
Maßnahme R sind zu 
befürchten. 

• Unberücksichtigt blieb 
auch das Zusammen-
wirken mit Open-Air-
Großveranstaltungen. 

Die Stellungnahme der Poli-
zeidirektion bezieht sich auf 
verkehrslenkende Maßnah-
men außerhalb des Rege-
lungsrahmens der Bauleit-
planung. Das Verkehrsgut-
achten einschließlich der da-
zu erfolgten Ergänzung weist 
nach, dass die Abwicklung 
des Kundenverkehrs im Zu-
sammenwirken mit Messe- 
und Veranstaltungsverkehr 
grundsätzlich möglich ist.  
Auf das Ergebnis des Betei-
ligungsverfahrens zum 10. 
Änderungsverfahren zum 
RROP 1996 wird zudem ver-
wiesen. Die Vorschläge des 
Verkehrsgutachtens für flan-
kierende verkehrslenkende 
Maßnahmen werden bei der 
Realisierung des Projektes 
umgesetzt. 
 

 Grenzschutzpräs. --- --- --- 
 Wehrber.-Verw. --- --- --- 
5 Telekom 29.11.04 Stellungnahme nur zu B-

Plan erforderlich 
wird zur Kenntnis genom-
men 

 Messe AG --- --- --- 
10 Straßenbauamt 29.11.04 • Grundsätzliche Zu-

stimmung. 
 
• Notwendige Detailfra-

gen im B-Plan-
Verfahren klären. 

wird zur Kenntnis genom-
men 
 
wird zur Kenntnis genom-
men 

 Staatl. Baumana-
gement 

--- --- --- 

7 Landesbergamt 01.11.04 • Hinweis auf verfülltes 
Ölbohrloch. Empfeh-
lung zur Beteiligung 
von Gaz de France als 

Durch ergänzende Beteili-
gung von Gaz de France er-
ledigt. 
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ehemalige Betreiberin 
der Bohrung. 

2 Staatliches Gewer-
beaufsichtsamt 

18.11.04 keine Bedenken wird zur Kenntnis genom-
men 

 BUND --- --- --- 
4 Industrie- und Han-

delskammer Han-
nover 

26.11.04 • Ansiedlungs-Projekt 
wird unterstützt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Unbeschadet der Un-

terstützung des Projek-
tes wird das Zielabwei-
chungsverfahren zur 
10. Änd. des RROP kri-
tisiert, weil es zeige, 
dass das Landesziel 
der "700 m²-Regel" 
marktfremd ist. Das 
raumordnerische Ziel 
im LROP sollte aufge-
geben werden. 

Die auf das konkrete Ansied-
lungsprojekt gerichtete posi-
tive Stellungnahme der IHK 
wird zur Kenntnis genom-
men. Ihre Unterstützung für 
dieses Vorhaben hat die IHK 
gegenüber der Region Han-
nover im Rahmen des 10. 
Änderungsverfahrens zum 
RROP noch einmal aus-
drücklich versichert. 
 
Eine Beurteilung der Kritik 
am landesplanerischen Ziel 
ist der Ebene der Bauleitpla-
nung entzogen. 
 

12 Handwerkskammer 
Hannover 

02.12.04 • Aufweitung zu einem 
Fachmarktzentrum EX-
PO-Gelände wird be-
fürchtet. Hinzu komme, 
dass der Möbelfach-
markt neben der An-
siedlung "Decathlon" 
schon die zweite Aus-
nahme bezüglich groß-
flächigen Einzelhandels 
wäre und somit bei po-
tentiellen Interessenten 
verschiedener Bran-
chen weitere Ansied-
lungswünsche wecken 
könnte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine Absicht der LHH, eine 
neue Fachmarktagglomera-
tion im Zusammenhang mit 
der Nachnutzung des ehe-
maligen EXPO-Geländes zu 
entwickeln, besteht nicht. 
 
Die städtischen Zielvorstel-
lungen für die Nachnutzung 
des ehemaligen EXPO-
Geländes bleiben unverän-
dert. Diesen folgend schließt 
der rechtsverbindliche Be-
bauungsplan Nr. 1563, 2. 
Änderung, sehr weitgehend 
Einzelhandelsnutzung aus. 
Großflächiger Einzelhandel 
ist - abgesehen von dem auf 
Sportartikel beschränkten 
Standort Decathlon - ausge-
schlossen. Ferner steht einer 
befürchteten weiteren 
Fachmarktentwicklung das 
Regionale Raumordnungs-
programm entgegen. Für 
Decathlon bestehen jedoch 
Baurechte, die nicht ohne 
weiteres zurückgenommen 
werden können.  
 
Mit der nunmehr erfolgenden 
Aufstellung eines vorhaben-
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• Da keine Summenbe-

trachtung mit laufenden 
Ansiedlungsvorhaben 
(Isernhagen, Lehrte, 
Garbsen) vorgenom-
men wurde, bestehen 
erhebliche Bedenken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Abschließende Stel-

lungnahme ist erst nach 
Abschluss des Änd.-
Verf. zum RROP mög-
lich. 

 

bezogenen Bebauungspla-
nes wird Baurecht nicht für 
einen potentiellen Einzel-
handelsstandort geschaffen, 
sondern es ist auf das kon-
krete Vorhaben bezogen. 
 
Auf das Ergebnis des Betei-
ligungsverfahrens zum 10. 
Änderungsverfahren zum 
RROP 1996 wird diesbezüg-
lich verwiesen. 
 
Auf das Ergebnis des Betei-
ligungsverfahrens zum 10. 
Änderungsverfahren zum 
RROP 1996 wird verwiesen. 
 
Nach dem Stand dieses Ver-
fahrens sind auch nach der 
zum Erörterungstermin vor-
gestellten ergänzenden 
summarischen Betrachtung 
der Auswirkungen der Fach-
martstandorte Lahe-
Altwarmbüchen und IKEA 
erhebliche nachteilige Aus-
wirkungen auf bestehende 
Versorgungsstrukturen im 
Einzugsbereich angesichts 
der Besonderheit der Ver-
kaufsform und der Sorti-
mentsgestaltung nicht zu 
erwarten. Kaufkraftabflüsse 
aus bestehenden Einzelhan-
delsstandorten liegen unter 
der kritischen Marke von 10 
% und sind somit dem nor-
malen Wettbewerb zuzu-
rechnen. 
 
Auf das Ergebnis des Betei-
ligungsverfahrens zum 10. 
Änderungsverfahren zum 
RROP 1996 wird verwiesen. 

9 E.ON 23.11.04 Belange nicht berührt wird zur Kenntnis genom-
men 

 Avacon --- --- --- 
1 Ruhrgas AG 19.11.04 nicht betroffen wird zur Kenntnis genom-

men 
14 Stadtwerke 02.12.04 keine Bedenken wird zur Kenntnis genom-

men 
13 EXPO-Städtenetz 21.12.04 • Der Beschluss des Len-

kungsausschusses des 
Städtenetzes vom 
14.01.98 gegen die 
Nachnutzung des EX-
PO-Geländes durch 
großflächigen Einzel-

Die städtischen Zielvorstel-
lungen für die Nachnutzung 
des ehemaligen EXPO-
Geländes bleiben unverän-
dert. Diesen folgend schließt 
der rechtsverbindliche Be-
bauungsplan Nr. 1563, 2. 
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handel hat weiterhin 
Gültigkeit. 

 
 
 
 
 
• Trotz der nicht zu un-

terschätzenden Auswir-
kungen auf die regiona-
len Zentren wird dem 
aufgrund der Einzigar-
tigkeit der Verkaufsform 
und der Sortiments-
struktur als Sonderfall 
zu betrachtenden und 
zur Steigerung der Att-
raktivität des gesamten 
Raumes im Süden 
Hannovers geeigneten 
Vorhaben unter der 
Voraussetzung zuge-
stimmt, dass mit der 
Ansiedlung kein Ein-
stieg in die Weiterent-
wicklung zusätzlichen 
Einzelhandels auf dem 
ehemaligen EXPO-
Gelände eröffnet wird. 

Änderung, sehr weitgehend 
Einzelhandelsnutzung aus - 
insbesondere großflächigen 
Einzelhandel, mit Ausnahme 
des Sportartikel-
Fachmarktes. 
 
Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. Sie 
stimmt mit den Zielsetzun-
gen der LHH überein. 
 
Ferner wird auf das Ergebnis 
des Beteiligungsverfahrens 
zum 10. Änderungsverfahren 
zum RROP 1996 verwiesen. 

zu 7 Gaz de France 20.12.04 Zustimmung zur Überbau-
ung der Ölbohrung Höver 4 
erteilt. 

wird zur Kenntnis genom-
men. 

 


